
Hygienekonzept MSC Oschersleben für den 1. JKS ADAC Niedersachsen / Sachsen-
Anhalt  

Jugendkartslalom 27.03.2022 

1. Allgemeines 

Die Durchführung des Wettkampfes ist unter 3-G-Regel möglich. Dies gilt für die 
Wettkampfteilnehmerinnen und Teilnehmer als auch Begleitpersonen oder Zuschauer. 

Beim Betreten des Geländes ist der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, der 
Nachweis der Genesung von einer Covid-Erkrankung oder ein aktueller negativer 
Corona-Test nicht älter als 24 Stunden bei einem PoC-Antigen-Test oder 48 Stunden 
bei einem PCR-Test vorzulegen. 

Personen oder Teilnehmer mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung oder 
Erkältungssymptomen wird der Zugang verwehrt. 

Die Einhaltung der Vorschriften und des Hygienekonzeptes werden vom Veranstalter 
kontrolliert. Bei Verstößen behält sich der Veranstalter das Recht vor Platzverweise zu 
erteilen.  

2. Abstandsregeln, Hygiene, Wettkampf  

Im Cateringbereich gilt Maskenpflicht.  

Bei der Streckenbegehung besteht Maskenpflicht, da dort aufgrund der Anordnung der 
Elemente an einigen Punkten kein Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann. 

Gemäß 16. Landesverordnung ist bei Unterschreitung des Mindestabstandes ist eine 
medizinische Mund- Nasen-Schutzmaske oder eine FFP2 Maske ordnungsgemäß zu tragen.  

Die sanitären Einrichtungen dürfen von den Teilnehmer*innen genutzt werden. Hier gilt im 
Toiletten und Wartebereich Maskenpflicht.  

3. Vorstart  
 
Im Vor-Start-Bereich besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Ausgenommen sind Teilnehmer die den 
Helm tragen.  

Der Eingang und Ausgang erfolgt in einem Einbahnstraßensystem 
Im Vor-Start-Bereich dürfen sich nur folgende Personen aufhalten:  

1. Slalomleiter  
2. Schiedsrichter  
3. Nur ein Betreuer pro Kind!  
4. Die beiden Kinder, die aktuell fahren mit ihrem jeweiligen Betreuer  
5. Die beiden Kinder, die als nächste Fahrer dran sind mit ihrem Betreuer  

Die Karts werden regelmäßig desinfiziert.  


